
von der Annahme 
ausgeschlossene Abfälle  

Störstoffe im Schrott Störstoffe im 
Verbrennungsmüll 

Störstoffe im Papier  Entsorgung Spraydosen   

   
 

 

 

✓ Sprengstoffe und Munition 

✓ Geschlossene und noch nicht 
vorzerstörte Druckbehälter für Gas, 
Sauerstoff, Chlor usw. 

✓ radioaktiver Schrott 

✓ Aerosol-Dosen (Spraydosen) 

✓ ölgefüllte Schalter, Schalterteile 
und Baugruppen aus dem Nieder- 
und Hochspannungsbereich 

✓ Müllverbrennungsschrotte 

✓ Farben- und Lacke 
(lösemittelhaltig) 

✓ Emulsionen  

✓ explosive Abfälle  

  

 

✓ Tresore – Entsorgungskosten je 
Tonne 300,00 EUR 

✓ Spraydosen – Entsorgungskosten je 
Stück 5,00 EUR 

✓ Lithium-Ionen-Akkus je Stück 
500,00 EUR (hierzu zählen auch 
Geräte mit Batterie) 

✓ freier Schmutz – 
(Entsorgungskosten je Tonne 300,00 
EUR 

✓ Sandwichplatten - 
Entsorgungskosten je Tonne 300,00 
EUR 

✓ Feuerlöscher – Entsorgungskosten 
20,00 EUR pro Stück 

✓ Warmwasserspeicher mit Isolierung 
– Entsorgungskosten pro Stück 0,00 
EUR (alternativ können Sie die 
Isolierung im Vorfeld entfernen) 

✓ Müll– Entsorgungskosten je Tonne 
300,00 EUR 

✓ Leuchtmittel – Leuchtstoffröhren – 
5 EUR je Stück 

✓ Nachtspeicheröfen – 
Entsorgungskosten pro Stück 300,00 
EUR 

✓ Kühlschränke - Entsorgungskosten 
pro Stück 25,00 EUR 

 

✓ Eisen- und Nichteisenmetalle – wird 
nur als sortierbare Abfälle 
angenommen 300,00 EUR pro Tonne 

✓ Batterien  

✓ PCB haltige Abfälle 

✓ Farben- und Lacke flüssig und 
Lösemittelhaltig 

✓ Ölhaltige Abfälle  

✓ geschlossene Hohlkörper  

✓ staubige Abfälle  

✓ nicht brennbare Abfälle  

✓ medizinische Abfälle  

✓ Reifen und Gummi  

 

 

✓ Aufkleber und Etiketten 

✓ Durchschlag- und Kohlepapier 

✓ Fotos 

✓ Getränkekartons, Hygienepapier 
wie   Taschentücher , Küchenkrepp 
oder Papierhandtücher 

✓ nassfest imprägnierte und/oder 
geleimte Papiere und Pappen 

✓ Papierkarten mit Magnetstreifen 
Servietten, Tapeten (auch nicht 
benutzte Rollen),  

✓ Verbundstoffe, verschmutzte  
Verpackungen und Wachspapier 

 

.  

 
Abfall-Spraydosen sind der UN-
Nummer 1950 (Druckgaspackungen) 
zugeordnet. Für die Verpackung und 
die Beförderung von Abfall- 
Spraydosen gelten die 
entsprechenden 
Gefahrgutvorschriften (ADR/RID, 
GGVSEB), z.B. die Sondervorschrift 
327 im ADR Abschnitt 3.3.1.  
 
Annahme im Karton:  

✓ Volle oder nahezu volle 
Spraydosen: max. 5 kg Spraydosen pro 
Verpackung  

✓ leere oder nahezu leere 
Spraydosen: vollständig gefüllte  
Verpackung < 70 l  

✓ Die Verpackungen müssen so 
befüllt werden, dass Bewegungen der 
Druckgaspackungen unter normale 
Beförderungsbedingungen verhindert 
werden.  
 
Gerne machen 
wir Ihnen ein 
Angebot. Die 
Verpackung 
können Sie bei 
uns erwerben.  

 
 


